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RS OGH 1994/5/3 1Ob555/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1994

Norm

ABGB §914 IIIh

ABGB §1054

Rechtssatz

Fabriksneu ist das Gerät jedenfalls noch dann, wenn es vor der Auslieferung noch nicht seiner bestimmungsgemäßen

Verwendung zugeführt wurde, sodaß eine mit einer solchen Benützung verbundene Wertminderung nicht in Betracht

kommt.
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